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11. Verordnung: BHHF - Vorkehrungen gegen eine Massenvermehrung der
Fichtenborkenkäfer

11. Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld vom 21. April 2026
über Vorkehrungen gegen eine Massenvermehrung der Fichtenborkenkäfer

Auf Grund des § 44 Abs. 2 Forstgesetz 1975, BGB1. Nr. 440/1975, in der Fassung BGB1. l
Nr. 144/2023, wird nach den Schneebmch- und Sturmereignissen 2026 verordnet:

§1
Ziel

Ziel dieser Verordnung ist, die gefahrdrohende Vermehrung und Verbreitung des Fichteborkenkäfers
hintanzuhalten.

§2
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Verordnung erstreckt sich über den gesamten Bezirk Hartberg-
Fürstenfeld.

§3
Maßnahmen

Die fachgerechte Aufarbeitung bzw. bekämpfüngstechnische Behandlung befallener Fichten sowie
der bruttauglichen Fichten in Form gefällter Bäume (inkl. Schlagrückstände wie Aste und Wipfel), ist
unverzüglich durchzuführen.

§4
Strafbestimmungen

Ein Zuwiderhandehi gegen die Bestimmungen dieser Verordnung stellt eine Verwaltungsübertretung
nach §174 Abs. la Z18 Forstgesetz 1975 dar und wird diese Übertretung von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 7.270,00 oder einer Freiheitsstrafe bis zu vier
Wochen geahndet.

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
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